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1. Allgemeine Bestimmungen 
 

Für die sich aus dem Vertrag ergebenden wechselseitigen Rechte und Pflichten gelten ausschließlich die nachfolgenden Geschäftsbedingungen. 
 

Diese Allgemeinen Einkaufsbedingungen (AEB) gelten ausschließlich. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine 
Geschäftsbedingungen des Lieferanten werden nur dann und insoweit Vertragsbestandteil, als wir ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich 
zugestimmt haben. Dieses Zustimmungserfordernis gilt in jedem Fall, beispielsweise auch dann, wenn wir in Kenntnis der Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen des Lieferanten dessen Lieferungen vorbehaltlos annehmen. 
 

Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit dem Lieferanten (einschließlich Nebenabreden, Ergänzungen und Änderungen) haben 
in jedem Fall Vorrang vor diesen AEB. Für den Inhalt derartiger Vereinbarungen ist, vorbehaltlich des Gegenbeweises, ein schriftlicher Vertrag 

bzw. unsere schriftliche Bestätigung maßgebend. 
 

Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen des Lieferanten in Bezug auf den Vertrag (z. B. Fristsetzung, Mahnung, Rücktritt) sind schriftlich, 
d. h. in Schrift- oder Textform (z. B. Brief, E-Mail, Telefax) abzugeben. Gesetzliche Formvorschriften und weitere Nachweise insbesondere bei 
Zweifeln über die Legitimation des Erklärenden bleiben unberührt. 
 

Hinweise auf die Geltung gesetzlicher Vorschriften haben nur klarstellende Bedeutung. Auch ohne eine derartige Klarstellung gelten daher die 

gesetzlichen Vorschriften, soweit sie in diesen AEB nicht unmittelbar abgeändert oder ausdrücklich ausgeschlossen werden. 
 

Für Zeichnungen, Modelle und andere Konstruktionsunterlagen, welche zum Zwecke von Anfragen und Bestellungen übermittelt werden, 
behalten wir uns Eigentums- und urheberrechtliche Verwertungsrechte uneingeschränkt vor. Sie dürfen anderen Personen ohne unser 

ausdrückliches Einverständnis keinesfalls zugänglich gemacht werden. Sie sind auf Verlangen jederzeit und unverzüglich zurückzugeben. 
 

Wurden Fabrikationseinrichtungen, Matrizen usw. auf Kosten des Lieferanten beschafft und erfolgen von uns keine weiteren Bestellungen, so 
verpflichtet sich der Lieferant, nach Absprache mit uns, diese zu vernichten. 
 

Unsere Einkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern im Sinne von § 14 BGB.  

 
2. Auftragsbestätigung 
 

Jeder von uns erteilte Auftrag ist unverzüglich, spätestens innerhalb von 7 Tagen, unter Angabe unserer Bestell- Nr., Positions- Nr. und Artikel- 

Nr. sowie mit Preis- und Lieferzeitangabe schriftlich zu bestätigen oder insbesondere durch Versendung der Ware vorbehaltslos auszuführen 
(Annahme).  

 
3. Preise 
 

Die in der Bestellung ausgewiesenen Preise (in Euro) sind bindend. Sofern keine abweichenden, schriftlichen Vereinbarungen getroffen wurden, 

schließt der Preis die Lieferung frei Haus, geeignete Verpackung sowie evtl. Transport- oder sonstige Versicherungen ein. Preiserhöhungen 
während der Laufzeit der Bestellung werden nur durch unsere ausdrückliche, schriftliche Bestätigung gültig. 
 

Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte stehen uns im gesetzlichen Umfang zu. 
 

Der Lieferant hat ein Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrecht nur wegen rechtskräftig festgestellter oder unbestrittener Gegenforderungen.  

 
4. Zahlungsbedingungen 
 

Die Zahlung erfolgt nach unserer Wahl: 

14 Tage nach Rechnungseingang mit 3% Skonto oder 
30 Tage nach Rechnungseingang mit 2% Skonto oder 

90 Tage nach Rechnungseingang ohne Abzug. 
 

Eine Abtretung der Forderungen des Lieferanten gegen uns ist nur mit unserer ausdrücklichen Zustimmung zulässig. 

 
5. Lieferzeit 
 

Die in der Bestellung angegebene Lieferzeit ist bindend. Wenn die Lieferzeit in der Bestellung nicht angegeben und auch nicht anderweitig 
vereinbart wurde, beträgt sie 1 Woche ab Vertragsschluss. Der Lieferant ist verpflichtet, uns unverzüglich schriftlich in Kenntnis zu setzen, 

sofern Umstände eintreten, oder ihm erkennbar werden, aus denen sich ergibt, dass die bedungene Lieferzeit nicht eingehalten werden kann. 
 

Im Falle des Lieferverzuges stehen uns die gesetzlichen Ansprüche zu. Insbesondere sind wir berechtigt, nach fruchtlosem Ablauf einer 
angemessenen Frist Schadensersatz statt der Leistung zu verlangen. Verlangen wir Schadenersatz, steht dem Lieferanten das Recht zu, uns 
nachzuweisen, dass er die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. 
 

Ist der Lieferant in Verzug, können wir – neben weitergehenden gesetzlichen Ansprüchen – pauschalierten Ersatz unseres Verzugsschadens in 

Höhe von 1% des Nettopreises pro vollendete Kalenderwoche verlangen, insgesamt jedoch nicht mehr als 5% des Nettopreises der verspätet 
gelieferten Ware. Uns bleibt der Nachweis vorbehalten, dass ein höherer Schaden entstanden ist. Dem Verkäufer bleibt der Nachweis 

vorbehalten, dass überhaupt kein oder nur ein wesentlich geringerer Schaden entstanden ist. 
 

Teillieferungen oder Lieferungen, welche vor dem in der Bestellung genannten Termin erfolgen, bedürfen unserer Zustimmung.  
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6. Versand / Warenannahme / Mängelhaftung 
 

Die für uns bestimmten Waren sind vom Lieferanten so abzufertigen, dass der Frachtführer nicht berechtigt ist, Haftungen für 
Transportschäden abzulehnen. Die Annahme der Ware erfolgt nur bei gleichzeitiger Aushändigung bzw. Übersendung eines Lieferscheines. 
Sämtliche Sendungen sind uns rechtzeitig und ausführlich anzuzeigen. Durch Nichtbeachtung unserer Versandvorschriften entstehende 

Mehrkosten werden dem Lieferanten in Rechnung gestellt. Auf Lieferscheinen, Versandanzeigen und Rechnungen muss unsere Bestell- Nr., 
Positions- Nr. und Artikel- Nr. angegeben werden. 
 

Mehrlieferungen werden von uns nicht anerkannt und dürfen uns nicht in Rechnung gestellt werden, sofern keine individuellen 

Vereinbarungen mit dem Lieferanten getroffen wurden. 
 

Für unsere Rechte bei Sach- und Rechtsmängeln der Ware (einschließlich Falsch- und Minderlieferung sowie unsachgemäßer Montage, 
mangelhafter Montage-, Betriebs- oder Bedienungsanleitung) und bei sonstigen Pflichtverletzungen durch den Verkäufer gelten die 
gesetzlichen Vorschriften, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist. 
 

Nach den gesetzlichen Vorschriften haftet der Lieferant insbesondere dafür, dass die Ware bei Gefahrübergang auf uns die vereinbarte 

Beschaffenheit hat. Als Vereinbarung über die Beschaffenheit gelten jedenfalls diejenigen Produktbeschreibungen, die – insbesondere durch 
Bezeichnung oder Bezugnahme in unserer Bestellung – Gegenstand des jeweiligen Vertrages sind oder in gleicher Weise wie diese AEB in den 

Vertrag einbezogen wurden. Es macht dabei keinen Unterschied, ob die Produktbeschreibung von uns, vom Lieferanten oder vom Hersteller 
stammt. 
 

Abweichend von § 442 Abs. 1 S. 2 BGB stehen uns Mängelansprüche uneingeschränkt auch dann zu, wenn uns der Mangel bei Vertragsschluss 
infolge grober Fahrlässigkeit unbekannt geblieben ist. 
 

Für die kaufmännische Untersuchungs- und Rügepflicht gelten die gesetzlichen Vorschriften (§§ 377, 381 HGB) mit folgender Maßgabe: Unsere 

Untersuchungspflicht beschränkt sich auf Mängel, die bei unserer Wareneingangskontrolle unter äußerlicher Begutachtung einschließlich der 
Lieferpapiere offen zu Tage treten (z. B. Transportbeschädigungen, Falsch- und Minderlieferung) oder bei unserer Qualitätskontrolle im 

Stichprobenverfahren erkennbar sind. Soweit eine Abnahme vereinbart ist, besteht keine Untersuchungspflicht. Im Übrigen kommt es darauf 
an, inwieweit eine Untersuchung unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls nach ordnungsgemäßem Geschäftsgang tunlich ist. 
Unsere Rügepflicht für später entdeckte Mängel bleibt unberührt. Unbeschadet unserer Untersuchungspflicht gilt unsere Rüge (Mängelanzeige) 

jedenfalls dann als unverzüglich und rechtzeitig, wenn sie innerhalb von 5 Arbeitstagen ab Entdeckung bzw., bei offensichtlichen Mängeln, ab 
Lieferung abgesendet wird. 
 

Zur Nacherfüllung gehört auch der Ausbau der mangelhaften Ware und der erneute Einbau, sofern die Ware ihrer Zweckbestimmung gemäß in 

eine andere Sache eingebaut wurde. Die zum Zwecke der Prüfung und Nacherfüllung vom Lieferanten aufgewendeten Kosten (einschließlich 
eventueller Ausbau- und Einbaukosten) trägt dieser auch dann, wenn sich herausstellt, dass tatsächlich kein Mangel vorlag. Unsere 
Schadensersatzhaftung bei unberechtigtem Mängelbeseitigungsverlangen bleibt unberührt; insoweit haften wir jedoch nur, wenn wir erkannt 

oder grob fahrlässig nicht erkannt haben, dass kein Mangel vorlag. 
 

Kommt der Lieferant seiner Verpflichtung zur Nacherfüllung – nach unserer Wahl durch Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder durch 
Lieferung einer mangelfreien Sache (Ersatzlieferung) – innerhalb einer von uns gesetzten, angemessenen Frist nicht nach, so können wir den 

Mangel selbst beseitigen und vom Lieferanten Ersatz der hierfür erforderlichen Aufwendungen bzw. einen entsprechenden Vorschuss 
verlangen. Ist die Nacherfüllung durch den Lieferanten fehlgeschlagen oder für uns unzumutbar (z. B. wegen besonderer Dringlichkeit, 
Gefährdung der Betriebssicherheit oder drohendem Eintritt unverhältnismäßiger Schäden) bedarf es keiner Fristsetzung; von derartigen 

Umständen werden wir den Verkäufer unverzüglich, nach Möglichkeit vorher, unterrichten. 
 

Im Übrigen sind wir bei einem Sach- oder Rechtsmangel nach den gesetzlichen Vorschriften zur Minderung des Kaufpreises oder zum Rücktritt 
vom Vertrag berechtigt. Außerdem haben wir nach den gesetzlichen Vorschriften Anspruch auf Schadens- und Aufwendungsersatz. 

 
7. Produkthaftung 
 

Soweit der Lieferant für einen Produktschaden verantwortlich ist, ist er verpflichtet, uns insoweit von Schadensersatzansprüchen Dritter auf 

erstes Anfordern freizustellen, als die Ursache in seinem Herrschafts- und Organisationsbereich gesetzt und er im Außenverhältnis selbst haftet. 
 

In diesem Rahmen ist der Lieferant auch verpflichtet, etwaige Aufwendungen gem. §§ 683, 670 BGB  oder §§ 830, 840 i.V.m. § 426 BGB zu 
erstatten, die sich aus oder im Zusammenhang mit einer von uns durchgeführten Rückrufaktion ergeben. Über Inhalt und Umfang der 

durchzuführenden Rückrufmaßnahmen werden wir den Lieferanten – soweit möglich und zumutbar – unterrichten und ihm Gelegenheit zur 
Stellungnahme geben. Unberücksichtigt bleiben sonstige gesetzliche Ansprüche. 
 

Der Lieferant verpflichtet sich eine Produkthaftpflichtversicherung mit einer Deckungssumme von mind. 3 Mio. EUR pro Personen-/ 
Sachschaden pauschal zu unterhalten. Dies gilt für die Dauer des Vertrages, d.h. bis zum jeweiligen Ablauf der Mängelverjährung. Stehen uns 

weitere Schadensersatzansprüche zu, so bleiben diese unberührt.  

 
8. Gefahrenübergang 
 

Die Lieferung hat, sofern nichts anderes schriftlich vereinbart ist, frei Haus zu erfolgen, die Gefahr geht bei Warenlieferungen auf uns über, 
wenn ein von uns Beauftragter den Empfang quittiert hat. 
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9. Schutzvorschriften 
 

Der Lieferant verpflichtet sich, alle Liefergegenstände entsprechend dem neuesten Stand der Technik zu liefern und die anerkannten Regeln der 
Technik sowie insbesondere die vom Gesetzgeber, den Aufsichtsbehörden, den Berufsgenossenschaften und dem VDE erlassenen Vorschriften 
und Richtlinien hinsichtlich  Ausführung, Unfallverhütung und Umweltschutz in der jeweils neuesten Fassung einzuhalten. 
 

Der Lieferant garantiert, dass im Zusammenhang sowie durch die Lieferung mit seiner Leistung keine Rechte innerhalb der Bundesrepublik 

Deutschland verletzt werden. Werden wir von einem Dritten dieserhalb in Anspruch genommen, so ist der Lieferant verpflichtet uns auf erste 
schriftliche Anforderung von diesen Ansprüchen freizustellen. Wir sind nicht berechtigt, mit dem Dritten ohne Zustimmung des Lieferanten 

irgendwelche Vereinbarungen zu treffen, insbesondere einen Vergleich abzuschließen. Die Freistellungspflicht des Lieferanten bezieht sich auf 
alle Aufwendungen, die uns aus oder im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme durch einen Dritten notwendigerweise erwachsen. Die 
Verjährungsfrist für diese Ansprüche ist 10 Jahre und beginnt mit dem jeweiligen Abschluss des Vertrages. 

 
10. Qualitätssicherung 
 

Der Lieferant hat die Qualität seiner Lieferungen und Leistungen ständig zu überwachen. Hierzu wird der Lieferant ein 

Qualitätssicherungssystem nach DIN ISO 9001 aufbauen und unterhalten. 

 
11. Verjährung 
 

Die wechselseitigen Ansprüche der Vertragsparteien verjähren nach den gesetzlichen Vorschriften, soweit nachfolgend nichts anderes 
bestimmt ist. 
 

Abweichend von § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB beträgt die allgemeine Verjährungsfrist für Mängelansprüche 3 Jahre ab Gefahrübergang. Soweit eine 

Abnahme vereinbart ist, beginnt die Verjährung mit der Abnahme. Die 3-jährige Verjährungsfrist gilt entsprechend auch für Ansprüche aus 
Rechtsmängeln, wobei die gesetzliche Verjährungsfrist für dingliche Herausgabeansprüche Dritter (§ 438 Abs. 1 Nr. 1 BGB) unberührt bleibt; 

Ansprüche aus Rechtsmängeln verjähren darüber hinaus in keinem Fall, solange der Dritte das Recht – insbesondere mangels Verjährung – 
noch gegen uns geltend machen kann. 
 

Die Verjährungsfristen des Kaufrechts einschließlich vorstehender Verlängerung gelten – im gesetzlichen Umfang – für alle vertraglichen 
Mängelansprüche. Soweit uns wegen eines Mangels auch außervertragliche Schadensersatzansprüche zustehen, gilt hierfür die regelmäßige 

gesetzliche Verjährung (§§ 195, 199 BGB), wenn nicht die Anwendung der Verjährungsfristen des Kaufrechts im Einzelfall zu einer längeren 
Verjährungsfrist führt. 

 
12. Gerichtsstand / Rechtswahl 
 

Alleiniger Gerichtsstand ist, wenn der Lieferant Kaufmann im Sinne des HGB oder Unternehmer im Sinne von § 14 BGB ist, bei allen aus dem 

Vertragsverhältnis mittelbar oder unmittelbar sich ergebenen Streitigkeiten, unser Hauptsitz in Nürnberg. 
 

Wir sind jedoch in allen Fällen auch berechtigt, Klage am Erfüllungsort der Lieferverpflichtung gemäß diesen AEB bzw. einer vorrangigen 
Individualabrede oder am allgemeinen Gerichtsstand des Lieferanten zu erheben. Vorrangige gesetzliche Vorschriften, insbesondere zu 

ausschließlichen Zuständigkeiten, bleiben unberührt.  
 

Für die vertraglichen Beziehungen gilt deutsches Recht. 
 
 

 
- Stand 30.09.2017- 

 


